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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH) forderte, dass der
Schweizerpsalm nach Widmer und Zwyssig als offizielle Landeshymne der Schweiz
gesetzlich festgesetzt werden soll. Damit könne der finale Entscheid über eine
mögliche Änderung der Nationalhymne sowie deren Legitimation demokratischer
gestaltet werden, denn die Kompetenz für eine Änderung der Nationalhymne würde so
nicht mehr beim Bundesrat, sondern bei der Bundesversammlung und via
Referendumsoption bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern liegen. Die
Diskussion über die Zuständigkeit für die Festlegung der Schweizerischen Landeshymne
war einerseits bereits 2013 durch einen von der SGG lancierten Wettbewerb zur
Erneuerung der Nationalyhmne angestossen worden. Folglich war für Minder
beunruhigend, dass an der 1. August-Feier 2018 auf dem Rütli neben dem
«Schweizerpsalm» eine weitere, inoffizielle Hymne gesungen wurde. Andererseits trug
Unmut über die Tatsache, dass der Bundesrat 1981 eigenmächtig den «Schweizerpsalm»
zur Nationalhymne der Eidgenossenschaft erklärt hatte, zu Minders Anliegen bei.
Jene Entscheidung von 1981 hat unterdessen die WBK-SR dazu veranlasst, in der
Vorprüfung kein Folgegeben zu beantragen, denn der Schweizerpsalm, so die
Kommission, sei eben damals bereits zur offiziellen Nationalhymne erklärt worden. Der
Ständerat teilte hingegen Minders Position, dass die alleinige Entscheidungsgewalt des
Bundesrates über die Landeshymne kritisch zu betrachten sei und gab dem Vorstoss als
Erstrat mit 25 zu 18 Stimmen Folge. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Gleich zwei parlamentarische Initiativen Minder (parteilos, SH) zielten auf eine Reform
des Wahlverfahrens bei der Bestellung der Bundesräte ab. Im ersten Vorstoss forderte
der Schaffhauser Ständerat, dass Bundesräte gesamthaft und nicht einzeln gewählt
werden. Gewählt würde in mehreren Runden so lange, bis die nötige Anzahl Personen
(sieben bei Gesamterneuerungswahlen) das absolute Mehr erreicht haben. Damit würde
taktischen und parteipolitischen Ränkespielen ein Riegel vorgeschoben. Die zweite
Initiative wollte die Gesamterneuerungswahl der Exekutive zeitlich nach hinten
verschieben. Konkret: der Bundesrat sollte erst ein Jahr nach den
Gesamterneuerungswahlen des Nationalrates bestellt werden. Damit sollte neu
gewählten Ratsmitgliedern die Möglichkeit gegeben werden, die Bundesräte und
allfällige Ersatzkandidatinnen und -kandidaten besser kennen zu lernen. Darüber hinaus
würde damit vermieden, dass zu spät vereidigte, gewählte National- und Ständeräte den
Wahltag verpassen würden. Schliesslich würde damit auch die zunehmend vorgebrachte
Forderung der Übersetzung von Wähleranteilen in Regierungssitze abgeschwächt.
Nachdem die Staatspolitische Kommission des Ständerats (SPK-S) die zweite Vorlage
mit der Begründung abgelehnt hatte, dass das Parlament bei grossen
Wahlverschiebungen rasch handeln können müsse, da es sonst zu Friktionen zwischen
Legislative und Exekutive kommen könne, zog Minder diesen Vorstoss zurück. Mehr
Erfolg hatte hingegen seine erste Idee, für die von der SPK-S mit Stichentscheid des
Präsidenten Folge geben beantragt wurde. Die Wahlreihenfolge sei in der Tat ein
sachfremdes Kriterium. Mit einer Listenwahl werde die Wahlfreiheit der Mitglieder der
Bundesversammlung hingegen erweitert, da ein Kandidierender auch nicht gewählt
werden könne, ohne dass dabei Auswirkungen auf nachfolgende Kandidierende
bedacht werden müssten. Die SPK-N verweigerte im Berichtjahr allerdings ihre
Zustimmung. Die Behandlung in den Räten stand Ende 2012 noch aus. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.04.2012
MARC BÜHLMANN
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Nachdem sich 2012 die Staatspolitischen Kommissionen (SPK) der beiden Kammern
uneinig gewesen waren über eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH),
welche auf eine Reform des Wahlverfahrens bei der Bestellung der Bundesräte
abzielte, kam das Geschäft im Berichtjahr in den Ständerat. Minder forderte eine
gleichzeitige und gesamthafte Wahl der Regierungsmitglieder, um taktischen Spielchen
vorzubeugen. Die ständerätliche Kommission hatte den Vorstoss mit Stichentscheid des
Präsidenten gutgeheissen, in der SPK-NR war die bisherige nacheinander erfolgende
Einzelwahl aber vorgezogen worden mit der Begründung, Parteitaktik könne durch neue
Regelungen nicht verhindert werden. Mit demselben Argument wurde der Initiative
dann auch in der kleinen Kammer mit 30:8 Stimmen keine Folge gegeben. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.2013
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen (Pa.Iv. 16.438)

Eine im Juni 2016 von Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eingereichte
parlamentarische Initiative verlangte eine Lohnobergrenze für Kader in Bundes- und
bundesnahen Unternehmen, die sich am Bruttogehalt von Bundesrätinnen und
Bundesräten orientieren sollte. Im Februar 2020 legte die SPK-NR einen ersten Entwurf
vor, der auch eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH; Pa.Iv. 18.428) zur
Regelung von Abgangsentschädigungen mit einschloss. Die Vorlage sah eine
Lohnobergrenze von CHF 1 Mio. und ein Verbot von Abgangsentschädigungen vor. Den
Nationalrat passierte der Entwurf in der Frühjahrssesion 2021 deutlich, der Ständerat
wollte hingegen nicht auf die Vorlage eintreten – es brauche gar keine
Gesetzesänderung, da Lohnexzesse in Bundes- und bundesnahen Betrieben bereits mit
bestehenden Massnahmen verhindert würden. Unter anderem mit Verweis auf die
Abzockerinitiative und die entsprechende Kritik aus der Bevölkerung an zu hohen
Löhnen bekräftige der Nationalrat seinen ursprünglichen Beschluss in der Folge.
Nachdem jedoch der Ständerat in der Frühjahrssession 2022 erneut nicht auf die
Vorlage eingetreten war, war diese – rund sechs Jahre nach ihrer Einreichung –
endgültig vom Tisch.

Chronologie
Die SPK-NR gibt Folge, die SPK-SR sagt Nein.
Der Nationalrat stimmt diskussionslos zu.
Die SPK-SR schwenkt um.
Erster Entwurf und Vernehmlassung
Der Nationalrat stimmt dem Entwurf zu.
Der Ständerat tritt nicht auf die Vorlage ein.
Der Nationalrat hält an Eintreten fest.
Der Ständerat versenkt die Vorlage definitiv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.06.2017
MARC BÜHLMANN

Mit ihrem knappen Entscheid – 5 zu 3 Stimmen bei 4 Enthaltungen – setzte sich die
SPK-SR Mitte Oktober 2018 sozusagen für eine Anwendung der Abzockerinitiative bei
der Bundesverwaltung ein. Konkret gab die Kommission einer parlamentarischen
Initiative von Thomas Minder (parteilos, SH) Folge, die verlangt, dass die obersten Kader
der zentralen und dezentralen Bundesverwaltung keine Abgangsentschädigung
erhalten. Goldene Fallschirme – so Minder – würden zwar nicht mehr bei
börsenkotierten Aktiengesellschaften, wohl aber noch in der Bundesverwaltung an
Topkader ausbezahlt, was immer wieder zu Unmut in der Bevölkerung führe. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.10.2018
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsmandat

In der ersten Session der neuen Legislatur nahm der Ständerat eine parlamentarische
Initiative seines Büros an, die auf der Grundlage des Parlamentsressourcengesetzes die
Entschädigungen und Beiträge der Ratsmitglieder an die Teuerung anpassen wollte und
einen Systemwechsel bei der Vorsorgeentschädigung vorschlug. Diese soll nicht mehr
einem einheitlichen Betrag entsprechen, sondern in Abhängigkeit der tatsächlich
erzielten Einkommen aus parlamentarischer Tätigkeit berechnet werden. Der neu
gewählte Thomas Minder (parteilos, SVP-Fraktion, SH) plädierte, unterstützt von seinen
Fraktionskollegen, für Nicht-Eintreten, da eine Erhöhung der Entschädigung für
Parlamentarier in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht angebracht sei. Nach
lebendiger Debatte beschloss die kleine Kammer dann aber nicht nur Eintreten,
sondern sie nahm den Antrag auch mit 33 zu 5 Stimmen bei zwei Enthaltungen an. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.12.2011
MARC BÜHLMANN

Eine parlamentarische Initiative Berberat (sp, NE) forderte eine Regulierung des
Zugangs von Lobbyisten zum Parlamentsgebäude. Mit einer Akkreditierung solle dem an
sich legitimen und für das Funktionieren einer Demokratie wichtigen Lobbyismus mehr
Transparenz verliehen werden. Der Zutritt soll – so die Forderung des Initianten – nicht
mehr lediglich zwei Personen pro Parlamentarier erlaubt sein, sondern eine
Akkreditierung unter bestimmten Massnahmen und noch zu bestimmenden
Voraussetzungen sollte es allen Vertretern von Interessengruppen ermöglichen, Zutritt
zum Parlament zu erhalten. Die staatspolitische Kommission des Ständerats empfahl,
der Initiative keine Folge zu geben. Die Transparenz sei seit der Veröffentlichung der
Liste mit den zugangsberechtigten Personen bereits wesentlich verbessert worden. Sie
warnte vor einer noch höheren Frequentierung des Parlamentsgebäudes. Bereits heute
würden sich ab und an zu viele Personen in den Vorzimmern des Ständerates aufhalten.
Eine Kommissionsminderheit machte geltend, dass die jetzige Situation – Lobbyisten
erhalten quasi als Gäste von Parlamentariern getarnt Zutritt – stossend sei. In der
Presse wurde gemutmasst, dass einzelne von Parlamentariern vergebene Badges gar
gegen Geld verkauft wurden. Eine knappe Mehrheit der kleinen Kammer (19 zu 17
Stimmen) entschied schliesslich, der Initiative keine Folge zu geben. Ausschlaggebend
war auch, dass sich die Ausformulierung der Kriterien für eine Akkreditierung als sehr
diffizil und bürokratisch erweisen könnte. Im Nationalrat reichte Andrea Caroni (fdp,
AR) kurz nach dem abschlägigen Entscheid der kleinen Kammer eine parlamentarische
Initiative mit ähnlicher Stossrichtung ein (12.430), die im Berichtsjahr von der SPK-NR
aber noch nicht behandelt wurde. Eine Verschärfung der Zugangsregelung verlangte
auch eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH) (12.401): seine Forderung,
Lobbyisten den uneingeschränkten Zugang ganz zu verbieten und die beiden Badges
nur noch persönlichen Mitarbeitern oder Familienmitgliedern abzugeben, wurde im Rat
mit 17 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die knappe Mehrheit wurde jedoch als Unmut ob der
aktuellen Situation interpretiert. Schliesslich scheiterte auch eine Motion Baumann
(svp, TG) (11.4029), die strengere Regeln für ehemalige Parlamentsmitglieder verlangt
hätte. Altparlamentarierinnen und -parlamentarier geniessen einen privilegierten
Zugang zum Parlamentsgebäude und nutzen diesen nach ihrem Rücktritt auch für die
Vertretung von Interessen. Die im Nationalrat diskussionslos angenommene, im
Ständerat aber knapp (22:17 Stimmen) abgelehnte Motion hätte die Ausarbeitung einer
bis jetzt fehlenden Regelung für die Zutrittsberechtigung ehemaliger Ratsangehöriger
verlangt. Seit Anfang 2012 können zudem Kantone je einen Interessenvertreter mit
einem separaten Zutrittsausweis nach Bern schicken. Davon Gebrauch machten bisher
die Kantone Tessin, Genf, Waadt und Basel-Stadt. Ziel ist ein stärkerer Einfluss auf
Bundesebene. Schliesslich erliess der Bundesrat Ende November die neue Verordnung
über die Akkreditierung von Medienschaffenden, welche die Voraussetzungen,
Zuständigkeiten und Verfahren für die Zulassung von Medienschaffenden für das
Medienzentrum im Bundeshaus regelt und per 1.1.2013 in Kraft tritt. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.2012
MARC BÜHLMANN

Nachdem sich der Nationalrat als Erstrat in einer Sammelvorlage gegen eine Änderung
der Sitzungszeiten ausgesprochen hatte, entschied die SPK-SR knapp mit 6 zu 6
Stimmen bei Stichentscheid der Präsidentin gegen Folgegeben einer parlamentarischen
Initiative Minder, die insbesondere aus Effizienzgründen die Schlussabstimmungen am
Ende einer Session vom Freitag auf den Donnerstag verschieben wollte. Minder
(parteilos, SH) machte in der Begründung für sein Anliegen geltend, dass die letzte
Sitzung am Freitag im Ständerat in der Regel nicht viel länger als 15 Minuten und im
Nationalrat nicht länger als eine Stunde dauere. Stossend sei, dass trotz dieser kurzen
Sitzungszeiten die komplette Tagesentschädigung, die Übernachtungs- und die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.02.2018
MARC BÜHLMANN
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Essensspesen ausbezahlt würden. Minder rechnete vor, dass eine Verschiebung des
Sessionsendes auf Donnerstag pro Session Einsparungen von rund CHF 182'000 bringen
würde. Freilich könne die Übernachtung für Parlamentsmitglieder mit langen
Reisewegen auch von Donnerstag auf Freitag noch ausbezahlt werden. 
Diskussionslos folgte die kleine Kammer der Empfehlung ihrer Kommission und gab der
Initiative keine Folge. 7

Parlamentsorganisation

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Thomas Minder (parteilos, SH) eine
Änderung des Parlamentsgesetzes, damit eine Veröffentlichung nicht-vertraulicher
Kommissionsunterlagen möglich wird. Beratungen von Kommissionen und die
Protokollierung derselben sind grundsätzlich vertraulich. Minder forderte, dass die
häufig zusätzlich zu den vertraulichen Dokumenten abgegebenen, so genannten
sekundären Unterlagen (z.B. Gutachten, Statistiken, Zeitungsartikel, wissenschaftliche
Arbeiten) nicht mehr der Vertraulichkeit unterstellt werden. Die bestehende Regel
widerspreche der Logik: Was öffentlich zugänglich sei, könne nicht vertraulich werden.
Die SPK-SR begrüsste die Idee. Eine Klärung tue auch deshalb Not, weil unter
Parlamentarierinnen und Parlamentariern Unsicherheit herrsche, welche Dokumente
weitergegeben werden dürften und welche nicht. Einstimmig empfahl die Kommission,
der Initiative Minder Folge zu geben. Dem schloss sich die Schwesterkommission an:
Auch die SPK-NR gab dem Vorstoss einstimmig ihren Segen, sodass die ständerätliche
Kommission einen entsprechenden Erlass auszuarbeiten hat. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.01.2016
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2017 wehrte sich die kleine Kammer ein weiteres Mal gegen die
Einführung von Namenslisten bei allen Abstimmungen. Die SPK-SR hatte sich dem
Druck des Nationalrats gebeugt und eine Vorlage ausgearbeitet, mit der mehr
Transparenz für die Wählerinnen und Wähler geschaffen werden sollte – wie sich die
Kommissionssprecherin Pascale Bruderer (sp, AG) ausdrückte. Seit 2014 würden auch in
der kleinen Kammer alle Abstimmungen erfasst, aber nicht alle veröffentlicht, nämlich
lediglich die Gesamt- und die Schlussabstimmungen, sowie Abstimmungen mit
qualifiziertem Mehr und solche, bei denen mindestens zehn Ratsmitglieder dies
verlangten. Die Veröffentlichung aller Abstimmungen sei keine Kostenfrage. Da das
Abstimmungsverhalten via Livestream sowieso eruierbar sei, sei nicht nachvollziehbar,
weshalb die Resultate nicht gänzlich veröffentlicht würden. Zudem, so die Aargauerin
weiter, habe die bisherige Erfahrung gezeigt, dass sich die Debattenkultur in der kleinen
Kammer nicht verändert habe – eine Befürchtung, die immer wieder gegen die
Einführung einer elektronischen Abstimmungsanlage in der „chambre de reflexion“
vorgebracht worden war. Das Büro-SR, vertreten durch Karin Keller-Sutter (fdp, SG),
lehnte die parlamentarische Initiative allerdings einstimmig ab. Die bisherige Regelung
habe sich bewährt, Transparenz sei bereits gegeben und man wolle mit einer
vollständigen Veröffentlichung eben eine „Vermessung der Ratsmitglieder durch
Politbeobachter und -beobachterinnen“ verhindern. Diese Masse seien zu oberflächlich
und könnten das differenzierte Abstimmungsverhalten nicht nachzeichnen. Nach
lediglich drei Jahren könne man auch noch nicht sagen, ob sich an der Debattenkultur
etwas geändert habe oder nicht. Thomas Minder (parteilos, SH) machte geltend, dass
die Vermessung bereits heute stattfinde und zwar entweder mittels der wenig
aussagekräftigen Schluss- und Gesamtabstimmungen oder aber mittels des gesamten
Datensatzes über alle Abstimmungen, der zu Forschungszwecken abgegeben werde.
Diese Vermessung sei aber richtig und wichtig, damit die Wählerinnen und Wähler
nachschauen könnten, wie ihre Ständevertreterinnen und -vertreter abstimmen. In der
weiteren Debatte hielten sich die Vertreter der ständerätlichen Kultur und die
Modernisierer in etwa die Waage. Zur Abstimmung stand schliesslich die Frage, ob auf
die Vorlage der SPK-SR eingetreten werden soll. Mit 27 zu 17 Stimmen und einer
Enthaltung entschied sich der Rat dagegen, womit das Thema wieder eine Weile vom
Tisch sein dürfte. In den Medien wurde der Entscheid mit Unverständnis aufgenommen.
Der Ständerat bleibe eine Dunkelkammer. Im Tagesanzeiger wurde das Stimmverhalten
der Rätinnen und Räte demonstrativ aufgrund des Livestreams abgebildet. Es zeigten
sich dabei keine deutlichen Parteilinien. Aus allen Fraktionen gab es sowohl
Befürworterinnen und Befürworter als auch Gegnerinnen und Gegner der Neuerung. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
MARC BÜHLMANN
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Die parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH) zur Veröffentlichung nicht-
vertraulicher Kommissionsunterlagen war im September 2016 von der SPK-NR in eine
Sammelvorlage mit anderen parlamentarischen Initiativen aufgenommen worden.
Unmittelbar nachdem der Ständerat als Zweitrat in der Frühjahrssession 2018 über
eben diese Sammelvorlage beraten hatte, schrieb er den Vorstoss Minder ab. Die
Entscheidung, ob Kommissionsunterlagen künftig veröffentlicht werden oder nicht,
steht allerdings noch aus, da sich die beiden Kammern hier noch nicht einig waren. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.02.2018
MARC BÜHLMANN

Die Sammelvorlage zu den Änderungen des Parlamentsrechts gelangte in der
Frühjahrssession 2018 in den Ständerat. Der Vorlage sei vorgeworfen worden, sie sei
nicht notwendig oder zu vielfältig – leitete Andrea Caroni (fdp, AR) als Sprecher der
SPK-SR sein Votum für Eintreten ein. Es sei aber gerade ein bewusster Entscheid der
beiden Staatspolitischen Kommissionen gewesen, zahlreiche «kleine, aber feine»
Vorstösse gemeinsam umzusetzen. Nichteintreten auf die Vorlage bedeute, dass rund
ein Dutzend einst angenommener Anliegen nicht umgesetzt würden. Die Kommission
empfehle deshalb mit 11 zu 2 Stimmen auf die von der SPK-NR ausgearbeitete Vorlage
einzutreten. Die kleine Kammer folgte dieser Empfehlung diskussionslos. 
In der Folge schuf der Ständerat einige Differenzen zum Nationalrat. Zuerst führten die
Kantonsvertreterinnen und -vertreter den von der grossen Kammer gestrichenen und
auf eine parlamentarische Initiative Streiff-Feller (evp, BE; Pa.Iv. 14.472)
zurückgehenden Passus der SPK-NR wieder ein, der verlangte, dass arbeitnehmende
Ratsmitglieder bei Amtsantritt ihre Funktion und ihren Arbeitgeber angeben. Bei Einsitz
in Führungs- und Aufsichtsgremien oder bei Beratungs- und Expertentätigkeiten soll
ein Ratsmitglied zudem angeben müssen, ob die Tätigkeit bezahlt oder ehrenamtlich
ausgeführt wird. Auch bei der Möglichkeit, in begründeten Fällen
Kommissionsunterlagen veröffentlichen zu können, beschloss der Ständerat entgegen
der Entscheidung des Nationalrats, der diesen Abschnitt streichen wollte, dem
ursprünglichen Entwurf zu folgen. Bereits in der SPK-SR umstritten und mit einem
Minderheitsantrag Cramer (gp, GE) bekämpft wurde der Vorschlag, dass über Anträge
von Einigungskonferenzen obligatorisch abgestimmt werden soll. Dies war bis anhin nur
der Fall, wenn Gegenanträge gestellt wurden. Robert Cramer fand im Rat Gehör mit
seinem Argument, dass diese Änderung weder nötig noch kohärent mit dem System sei.
Anträge von Einigungskonferenzen seien nicht mit (obligatorischen)
Schlussabstimmungen gleichzusetzen, weil sie ja eben nicht am Ende stünden. Mit 33 zu
12 Stimmen folgte die kleine Kammer dem Genfer Grünen. Ein Minderheitsantrag lag
auch beim nächsten Element der Vorlage vor, nämlich der Frage, ob
Schlussabstimmungen der beiden Räte gleichzeitig, also am gleichen Tag stattfinden
müssten oder nicht. Für die Kommission führte Andrea Caroni aus, dass bis 1991
Gleichzeitigkeit gesetzlich geregelt gewesen sei. Diese Regel sei aber bei einer Revision
«unbemerkt» aus dem Gesetz «gefallen». Die langjährige Praxis, Schlussabstimmungen
gleichzeitig durchzuführen, habe sich aber trotzdem gehalten. Eine knappe
Kommissionsmehrheit wollte diese Praxis analog zum Vorschlag der SPK-NR
beibehalten. Eine Minderheit Minder (parteilos, SH) schlug hingegen vor, dass die
Schlussabstimmungen nicht am gleichen Tag, sondern in der gleichen Session
stattzufinden hätten. Thomas Minder begründete sein Anliegen mit
Kosteneinsparungen. Meistens müssten die Mitglieder des Ständerats extra am Freitag
der letzten Sessionswoche nach Bern fahren, nur um gleichzeitig mit dem Nationalrat
Schlussabstimmungen durchführen zu können. Damit würden
Übernachtungsentschädigungen und Essensspesen von rund CHF 137'000 pro Jahr für
einen «alten Zopf» ausgegeben. Wohl auch, weil sowohl das Büro-SR als auch die
Redaktionskommission (REDK) argumentierten, dass es für die Funktion des Parlaments
wichtig sei, dass beide Räte am letzten Tag anwesend seien, unterlag die Minderheit mit
6 zu 37 Stimmen. Mehr Erfolg hatte eine Minderheit Engler (cvp, GR), die – unterstützt
von 29 gegen 13 Stimmen – festschreiben wollte, dass der Bundesrat bei einer
Botschaft zu einem neuen Gesetz eine Aussage darüber machen müsse, ob dieses
Gesetz befristet werden könne. Darüber hinaus soll eine noch nicht behandelte Motion
Lombardi (cvp, TI; Mo. 17.3961) umgesetzt werden, gemäss der bei Erlassentwürfen auch
die Folgen für Auslandschweizerinnen und -schweizer abgeschätzt werden sollten. Mit
41 zu 0 Stimmen (bei einer Enthaltung) wurde die so veränderte Gesetzesvorlage in der
Gesamtabstimmung angenommen.  
Auch die Verordnung, die anschliessend beraten wurde, passierte die
Gesamtabstimmung einstimmig (43 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung). Neben einer
redaktionellen Änderung gab hier die Idee der SPK-SR zu reden, mit der das in der
Verordnung neu geplante Register mit Angaben zu den Auslandreisen aller
Parlamentsmitglieder noch hätte verschärft werden sollen. Der Vorschlag von Roland
Eberle (svp, TG), die nationalrätliche Fassung beizubehalten – und somit die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.02.2018
MARC BÜHLMANN
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«Selbstkasteiung» einzuschränken –, wurde mit 36 zu 6 Stimmen (2 Enthaltungen)
gutgeheissen. 11

Organisation der Bundesrechtspflege

Die Änderung der Richterverordnung, mit der die Berechnungsgrundlage der Löhne der
erstinstanzlichen Richterinnen und Richter dem System der Bundesverwaltung
angepasst und deren Höchstalter um 4 bzw. 3 Jahre auf 68 Jahre angehoben werden
soll, passierte auch die kleine Kammer ohne Opposition. Der parlamentarischen
Initiative der RK-NR wurde im Vorjahr bereits in der grossen Kammer einstimmig Folge
gegeben. Einzig Thomas Minder (parteilos, SH) machte sich im Ständerat erfolglos gegen
die automatische, jährliche Lohnerhöhung um 3% stark. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2012
MARC BÜHLMANN

Die Nicht-Wiederwahl des damaligen Bundesanwaltes Erwin Beyeler im Jahr 2011 hatte
die RK-SR zu einer parlamentarischen Initiative veranlasst, um die Schaffung von
Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung
gewählte Personen anzustossen. Nicht nur für die Bundesanwaltschaft, sondern auch
für andere vom Parlament gewählte Funktionsträgerinnen und -träger - insbesondere
Richterinnen und Richter an den obersten Gerichten - war die bisherige
Rechtsgrundlage für eine Entschädigung im Falle einer Nicht-Wiederwahl unklar. Weil
auch die RK-NR diese Ansicht teilte, legte die ständerätliche Rechtskommission Anfang
2015 einen Entwurf vor. Konkret sollen die Verordnungen, in denen Arbeitsverhältnis
und Besoldung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter der obersten Gerichte
sowie der Bundesanwältin oder des Bundesanwaltes und deren Stellvertretung geregelt
sind, ergänzt werden: Neu soll es möglich sein, bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
maximal einen Jahreslohn als Entschädigung auszurichten, falls dies aufgrund des
Alters, der Amtsdauer und der Umstände, die zur Auflösung geführt haben,
gerechtfertigt ist. 
Im Ständerat monierte Thomas Minder (parteilos, SH) mit Verweis auf die angenommene
Abzockerinitiative und die im Falle Beyelers getätigte Abgangsentschädigung von CHF
286'000, dass man demokratisch gewählten Personen keinen goldenen Fallschirm
hinterherwerfen solle: Wer gewählt werde wisse, dass er auch wieder abgewählt werden
könne. Das Argument fand jedoch keine Unterstützung. Mit 29 zu 2 Stimmen wurde die
Verordnung und mit 34 zu 1 Stimmen das Bundesgesetz über das
Bundesverwaltungsgericht, dessen Revision mit dem Entscheid nötig wurde,
gutgeheissen. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2015
MARC BÜHLMANN

In seiner Stellungnahme begrüsste der Bundesrat die geplante vorläufige Aufstockung
der Richterstellen am Bundesverwaltungsgericht, um damit die in der
Asylgesetzrevision beschlossene Beschleunigung der Asylverfahren umsetzen zu
können. Seiner Empfehlung, den von der RK-SR vorgelegten Entwurf anzunehmen,
kamen in der Frühjahressession sowohl der Stände- als auch der Nationalrat nach. 
Freilich kam es in beiden Kammern zu kleineren Diskussionen. Im Ständerat beantragte
Thomas Minder (parteilos, SH) nicht auf die Vorlage einzutreten, um damit einerseits
auf die mit seinen Worten «absurde Tatsache» hinzuweisen, dass jeder Asylantrag sogar
von Dublin-Fällen von einem kostenlosen Anwalt begleitet werde, obwohl dort ja
eigentlich der Erststaat zuständig sei. Unmittelbare Folge davon sei nun diese
Forderung nach Aufstockung der Richterstellen. Darüber hinaus war der Angehörige der
SVP-Fraktion skeptisch, ob die Aufstockung tatsächlich wie versprochen nach 2019
wieder rückgängig gemacht würde. Früher habe das Bundesverwaltungsgericht zudem
mit weniger Stellen mehr Fälle in kürzerer Zeit bearbeitet. Im Nationalrat übernahm
Pirmin Schwander (svp, SZ) mit denselben Argumenten den Part des Mahners. Freilich
fanden diese Minderheiten-Argumente jeweils nur bei den SVP-Fraktionskolleginnen
und -kollegen Anklang. Im Nationalrat konnten sich Viola Amherd (cvp, VS) und Bernhard
Guhl (bdp, AG) denn auch Seitenhiebe gegen die Volkspartei nicht verkneifen. Amherd
erinnerte daran, dass es bei dieser Vorlage auch um die Umsetzung des Volkswillens
gehe und Guhl warf der SVP vor, es gehe ihr nur darum, ein Problem zu bewirtschaften,
anstatt es auch zu lösen. Die Opposition von rechts widerspiegelte sich schliesslich
auch in der Schlussabstimmung, bei der die Verordnung im Nationalrat mit 132 zu 65
Stimmen und im Ständerat mit 38 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gutgeheissen
wurde. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2017
MARC BÜHLMANN
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Volksrechte

Die SVP-Fraktion wollte mit einer parlamentarischen Initiative eine Änderung des
Parlamentsgesetzes erwirken. Artikel 102 Absatz 2 sieht vor, dass das Parlament bei
gleichzeitigem Vorliegen einer Volksinitiative und eines Gegenvorschlages nur den
Gegenvorschlag zur Annahme empfehlen kann, nicht aber die Initiative. Die SVP wollte
dieses Verbot mit der Begründung streichen, dass dadurch die freie Willensäusserung
des Parlaments nicht mehr eingeschränkt werde. Mit 118 zu 64 Stimmen gab die grosse
Kammer der Initiative allerdings keine Folge. Sie stützte sich dabei auf die Begründung
ihrer Staatspolitischen Kommission, das Parlament dürfe Gegenvorschläge nicht aus
taktischen Gründen entwerfen, sondern müsse den Gegenentwurf als bessere Lösung
präsentieren. Abgelehnt wurde auch eine Motion Minder (parteilos, SH) (12.3963), die
ein Verbot der Gleichzeitigkeit von direktem und indirektem Gegenvorschlag sowie ein
Verfahren mit einer vorgängigen Eventualfrage (statt dem Stichentscheid) und zwei
Abstimmungsfragen (Initiative vs. geltendes Recht bzw. Gegenvorschlag vs. geltendes
Recht) vorgesehen hätte. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN

Der Export einer Schaffhauser Spezialität war das Ziel einer Motion Minder (parteilos,
SH) (12.3712). Mit der Volksmotion sollte „das partizipative Vakuum“ zwischen der
einflussreichen, aber aufwändigen und teuren Volksinitiative und der vergleichsweise
schwachen Petition gefüllt werden. Die Volksmotion, die von einer zu bestimmenden
Anzahl Bürgerinnen und Bürgern eingereicht werden soll, würde in den Räten den
gleichen Prozess durchlaufen wie eine parlamentarische Motion. Das Instrument war in
den letzten rund dreissig Jahren in einigen Kantonen und Gemeinden eingeführt
worden. Der Bundesrat lehnte die Motion mit der Begründung ab, dass ein Mehr an
Volksrechten diese nicht unbedingt stärken würde, sondern eher schwächen, wovon
etwa auch das Scheitern der allgemeinen Volksinitiative zeuge. Der Ständerat lehnte die
Motion ab. Ebenfalls eine Erweiterung des Katalogs an Volksrechten strebte eine 2012
noch nicht behandelte parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion an, die die
Einführung eines ebenfalls in den Kantonen weit verbreiteten fakultativen
Finanzreferendums fordert. Die kantonalen Erfahrungen zeigen, dass die
Vetomöglichkeit der Bevölkerung gegen finanzpolitische Vorlagen mit geringeren
Ausgaben und Schulden sowie tieferen Steuern einhergeht. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN

Der parteilose Schaffhauser Ständerat Thomas Minder war seit seinem Amtsantritt 2011
mit einigen Vorstössen aufgefallen, mit denen – grösstenteils erfolglos – institutionelle
Reformen angestossen werden sollten (z.B. das Bundesratswahlverfahren, Regelungen
zur Abstimmung über Gegenvorschläge, die Einführung einer Volksmotion oder die
Einführung des doppelten Pukelsheim bei Nationalratswahlen). Eine Verwesentlichung
des Petitionsrechts war Gegenstand einer neuerlichen Reformidee von Minder, die
Ende August bei der Staatspolitischen Kommission des Ständerats (SPK-SR) auf offene
Ohren stiess. Ziel des Vorstosses ist eine eigentliche Abstufung: Petitionen, welche an
die Bundesbehörden gerichtet sind, sollen in diesem Sinne von jenen, welche an die
Bundesversammlung gerichtet sind, unterschieden werden. Erstere sollen neu in einer
Landessprache verfasst werden und einen Hauptverantwortlichen mit Schweizer
Wohnsitz ausweisen. Bei Letzteren sollen die Anzahl Unterschriften ausgewiesen
werden. Unwichtige Anliegen – Minder nennt Petitionen mit weniger als 10'000
Unterschriften – sollen lediglich noch von den Kommissionen, nicht aber von den
Ratsplenen zur Kenntnis genommen und beantwortet werden. Die beiden Räte sollen
sich also nur noch um jene Petitionen kümmern müssen, bei denen von der
Kommission ein Antrag auf Folge geben gestellt wird oder die aufgrund der
Unterschriftenzahl eine gewisse Relevanz aufweisen.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2015
MARC BÜHLMANN

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-NR) sprach sich – anders als
ihre Schwesterkommission – gegen eine von Thomas Minder (parteilos, SH) per
parlamentarischer Initiative geforderte Neuregelung des Petitionsrechtes aus. Dieses
müsse allen Personen als niederschwelliges Recht zustehen und dürfe nicht durch
Regelungen – etwa die Forderung des Abfassens in einer Landessprache – erschwert
werden. Die Kommission fällte ihren Entscheid Mitte Januar einstimmig. In der Folge
zog Minder sein Anliegen zurück. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2016
MARC BÜHLMANN
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

2012 und 2013 war es in drei Fällen zur Situation gekommen, dass die Räte sich bei
Volksbegehren nicht auf eine Empfehlung einigen konnten. Ein Patt hatte bei der
Bauspar-Initiative und der Initiative „Eigene vier Wände dank Bausparen“ sowie bei der
Abzockerinitiative bestanden. Minder (parteilos, SH) stiess sich daran, dass der
Bundesrat in allen drei Fällen trotz fehlender parlamentarischer Empfehlung seine
eigene Meinung zu den Vorlagen verbreitete. Minder wollte dem mit Hilfe einer im
Berichtjahr eingereichten, aber noch nicht behandelten parlamentarischen Initiative
einen Riegel schieben. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats empfahl noch
Ende Jahr mit 4 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen, dem Vorstoss keine Folge zu geben,
und begründete dies damit, dass der Bundesrat auch und gerade bei fehlender
Empfehlung des Parlamentes informieren müsse. Die Kommission verwies dabei auch
auf die deutliche Ablehnung der Volksinitiative „Volkssouveränität statt
Behördenpropaganda“ im Jahr 2008, die eine starke Einschränkung der behördlichen
Information verlangt hätte. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.11.2013
MARC BÜHLMANN

Die 2013 von Thomas Minder (parteilos, SH) eingereichte parlamentarische Initiative, die
ein Verbot für Stellungnahmen durch den Bundesrat zu Volksinitiativen in jenen Fällen
forderte, in denen sich Stände- und Nationalrat in ihrer Empfehlung uneinig sind, fand
in der kleinen Kammer keinen Anklang. Die Mehrheit der Kantonsvertreter, nämlich 31,
stimmte gegen Folge geben und hielt sich dabei an die Empfehlung ihrer SPK-SR, die
darauf hinwies, dass bei einem Patt die Regierung sogar die Pflicht habe, die
Bevölkerung umfassend zu informieren. Minder vermochte nur drei Ratsmitglieder zu
überzeugen. 2012 und 2013 war es bei den beiden Bauspar-Initiativen, und der
Abzockerinitiative zu uneinheitlichen Parolen zwischen den Kammern gekommen. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2014
MARC BÜHLMANN

Obwohl sich beide Räte im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über die
politischen Rechte erst 2014 gegen einen Automatismus für eine Nachzählung von
Volksabstimmungen bei knappem Ergebnis ausgesprochen hatten, forderte Thomas
Minder (parteilos, SH) bereits Mitte 2015 per parlamentarischer Initiative einen solchen
einzuführen. Anlass war das knappe Resultat bei der RTVG-Vorlage am 14. Juni 2015, das
mit einer Differenz von 0,16% oder 3'649 Stimmen angenommen wurde – das bisher
knappste Resultat bei einer eidgenössischen Urnenabstimmung. Minder erwähnte in
der Ratsdebatte ein Beispiel aus seiner Wohngemeinde Neuhausen, wo bei rund 5'500
Abstimmenden 65 ungültige Stimmzettel gezählt wurden, wohingegen es in der Stadt
Schaffhausen gerade mal einen ungültigen Stimmzettel gegeben habe. Dies sei ein
Beispiel dafür, wie sensibel Auszählen sei. Aus diesem Grund müsse bei sehr knappen
Resultaten ein Automatismus spielen. Einen solchen gebe es überdies auch in einigen
Kantonen, z.B. in Bern, Graubünden, St. Gallen, Zug oder Zürich, wo bei Differenzen
zwischen 0,1 und 0,4% automatisch nachgezählt werde. Minder schlug für die nationale
Ebene 0,3% vor. 
Die SPK-SR lehnte das Begehren knapp mit 5 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung ab. Die
Mehrheit stiess sich am Umstand, dass erst kürzlich über das Anliegen legiferiert
worden sei. Die wichtigsten Argumente gegen einen Automatismus seien deshalb nach
wie vor die gleichen: Auch eine Nachzählung könne fehlerhaft sein, eine
Prozentschwelle sei willkürlich und auch noch so knappe Mehrheitsentscheide seien zu
akzeptieren. Man müsse zudem Vertrauen haben in die Arbeit der Zählbüros in den
Kantonen und Gemeinden. Die Minderheit machte freilich geltend, dass die
Legitimation knapper Entscheide leide, wenn die Stimmbürgerschaft davon ausgehen
müsse, dass (knappe) Resultate auch anders hätten ausfallen können. Die Revision des
Bundesgesetzes über die politischen Rechte sei zudem im Vorfeld der eidgenössischen
Wahlen sehr rasch erledigt worden; die Frage der knappen Abstimmungsergebnisse sei
damals zu wenig gründlich geprüft worden, was man jetzt nachholen könnte. Darauf
schien allerdings fast niemand in der kleinen Kammer Lust zu haben: Die Initiative
wurde mit 39 zu 2 Stimmen deutlich versenkt. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2015
MARC BÜHLMANN
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Mit der in der Presse als «Kuhhandel» bezeichneten Verknüpfung der Steuerreform und
der AHV-Finanzierung wurde auch eine juristische Diskussion laut, die sich um das
Thema «Einheit der Materie» drehte. Dieser Grundsatz ist ein wichtiger Bestandteil bei
der Entscheidung, ob eine Volksinitiative gültig ist oder nicht. Er verlangt, dass zwei
verschiedene Sachfragen nicht in ein und der gleichen Abstimmungsvorlage verknüpft
werden dürfen, weil sonst die Gefahr besteht, dass Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger ihre Präferenzen nicht klar äussern können. Wenn etwa die eine Sachfrage
bei einer Person auf Zustimmung, die andere aber auf Ablehnung stösst, kann eigentlich
weder ein Ja noch ein Nein in die Urne gelegt werden. Ob und wann «zwischen den
einzelnen Teilen einer Initiative ein sachlicher Zusammenhang besteht» (BG über die
politischen Rechte, Art. 75 Abs. 2), ist freilich Interpretationssache. Die Frage, die sich
Thomas Minder (parteilos, SH) stellte und gleich in eine parlamentarische Initiative
verpackte, war, ob die Einheit der Materie auch für Behördenvorlagen gelten müsse, die
dem Referendum unterstellt sind. In seiner schriftlichen Begründung zu seinem
Vorstoss zitierte der Schaffhauser juristische Literatur, die sich darauf stützt, dass es
unerheblich sei, wer Urheber einer Abstimmungsvorlage sei, dass der Grundsatz also
auch für Bundesbeschlüsse zu gelten habe. Es sei nun aber an der Bundesversammlung
zu entscheiden, ob sie dies auch so sehe. 
Eine 6 zu 4-Mehrheit (bei 2 Enthaltungen) der SPK-SR sah das in der Tat so und gab der
parlamentarischen Initiative Folge. Es sei zwar schwierig, diesen Grundsatz immer
einzuhalten, die vom Parlament verabschiedeten Gesetze sollten aber den gleichen
Anforderungen genügen wie Volksinitiativen, weshalb ein entsprechendes Gesetz
geprüft werden solle. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.10.2018
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
für rechtliche Massnahmen gegen „Lohnexzesse“ bei Spitzenmanagern keine Folge. Er
folgte damit den Argumenten seiner WAK, dass mit den oben erwähnten
bundesrätlichen Vorschlägen und früheren Revisionen des Obligationenrechts und den
auf Anfang 2007 in Kraft gesetzten neuen Börsenregeln das Anliegen weitgehend erfüllt
sei. Die vom Unternehmer Thomas Minder im Vorjahr lancierte Volksinitiative, welche
insbesondere verlangt, dass die jährliche Generalversammlung das Total der
Vergütungen an Verwaltungsräte und Spitzenmanager festlegt, und die darüber hinaus
auch das Depotstimmrecht der Banken abschaffen will (sog. „Abzockerinitiative“)
erhielt weitere Unterstützung. Nach den Grünen, der CSP und EVP stellten sich nun
auch die SP sowie der Bankpersonalverband und der Kaufmännische Verband (KV)
hinter das Begehren. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
HANS HIRTER

Wie in den vergangenen Jahren stand auch 2012 die Abzocker-Initiative im Zentrum
des öffentlichen Interesses. Die eidgenössischen Räte einigten sich darauf, der
Volksinitiative einen indirekten Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe gegenüberzustellen.
Dieser beinhaltete eine Revision des Aktienrechts, welche die Forderungen der
Volksinitiative teilweise aufnahm. Mit der Bereinigung der Differenzen aus dem Vorjahr
setzte sich im Berichtsjahr zuerst der Ständerat auseinander. Bei der zentralen Frage
der Abstimmungen über die Vergütungen der Geschäftsleitung schloss sich die kleine
Kammer der Version des Nationalrats an. Demnach sollte die Generalversammlung
jährlich über die Vergütung der Geschäftsleitung abstimmen. Allerdings sollten die
Statuten festlegen, ob dieser Abstimmung bindende oder konsultative Wirkung zukam.
Auch in Bezug auf das Vergütungsreglement kam der Ständerat dem Nationalrat
entgegen. Die Kantonsvertreter verzichteten darauf, ein Maximalverhältnis zwischen
Grundentschädigung und Boni festzulegen. Hingegen hielt der Ständerat bezüglich der
Ausnahmeregelung für Abgangsentschädigungen und Vorauszahlungen an seiner
Fassung fest. Nach dem Willen des Ständerates sollte hierzu eine Zweidrittelmehrheit
der Generalversammlung erforderlich sein. In der Frühjahrssession stimmte der
Nationalrat in sämtlichen Punkten der ständerätlichen Version zu. Die einzige
Ausnahme betraf die Zulassungskriterien von Abgangsentschädigungen und
Vorauszahlungen. Die Ratslinke setzte sich vergebens für die strengere Lösung des
Ständerates ein. Das nationalrätliche Ratsplenum bestand jedoch darauf, dass solche
Transaktionen entweder im Vergütungsreglement oder durch einen einfachen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2012
LAURENT BERNHARD
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Entscheid der Generalversammlung beschlossen werden konnten. Aufgrund dieser
Divergenz musste eine Einigungskonferenz einberufen werden. Diese sprach sich für
die Version des Ständerates aus. In der Schlussabstimmung wurde der indirekte
Gegenvorschlag vom Nationalrat einstimmig und vom Ständerat mit 42 zu einer Stimme
angenommen. Die einzige Nein-Stimme stammte von Thomas Minder, dem parteilosen
Vater der Abzocker-Initiative. Im Falle einer Ablehnung der Volksinitiative wären die
Gesetzesbestimmungen des Gegenvorschlags in Kraft getreten.

Der indirekte Gegenvorschlag kam der Volksinitiative weit entgegen. Von den 24
Forderungen der Abzocker-Initiative übernahm er deren sechs vollständig (jährliche
Aktionärsabstimmung über die Vergütung vom Verwaltungsrat, jährliche
Aktionärsabstimmung über die Gesamtsumme aller Vergütungen des Beirats, jährliche
Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung, Verbot der
Organstimmrechtsvertretung, Verbot des Depotstimmrechts und
Stimmrechtsoffenlegung durch Pensionskassen). Ausserdem ging der indirekte
Gegenvorschlag in zwei Bereichen sogar über die Forderungen der Volksinitiative
hinaus. So beinhaltete er eine griffigere Ausgestaltung der Klage auf Rückerstattung
ungerechtfertigter Leistungen. Zudem wurden die Sorgfaltspflichten in Bezug auf die
Festlegung der Vergütungen konkretisiert. Das Parlament übernahm vierzehn
Forderungen teilweise, wobei im Gegensatz zu den zwingenden Vorschriften der
Initiative meist dispositive Regelungen vorgesehen wurden. Vier Forderungen blieben
unberücksichtigt (jährliche Wahl des Verwaltungsratspräsidenten durch die
Generalversammlung, jährliche Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses, Verbot
der Delegierung der Gesellschaft an eine juristische Person und strafrechtliche
Bestimmungen). 

Nachdem das Parlament im Vorjahr im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags auf
eine Bonussteuer verzichtet hatte, kam dieses Anliegen im Berichtjahr erneut auf das
Tapet. Zahlreiche Parlamentarier erachteten es als notwendig, der populären
Volksinitiative eine solche Steuer in Form eines direkten Gegenvorschlags auf
Verfassungsebene gegenüberzustellen. In der Frühjahrssession nahm der Nationalrat
die Bonussteuer mit 100 zu 87 Stimmen an. Demnach hatten Unternehmungen Boni von
über drei Millionen Franken zu versteuern. Im Gegensatz zum Vorjahr schlugen sich die
Grünliberalen zunächst auf die Seite der befürwortenden Fraktionen der SP, der
Grünen und der CVP. Die Vertreter der SVP, der FDP und einer Mehrheit der BDP
sprachen sich vehement gegen die Einführung einer neuen Unternehmenssteuer aus. In
der Sommersession hiess auch der Ständerat die Bonussteuer gut. Mit 23 zu 15 Stimmen
folgte er dem Entscheid des Nationalrats. Nachdem der Ständerat den direkten
Gegenvorschlag in der Schlussabstimmung mit 26 zu 14 Stimmen annahm, scheiterte
das Vorhaben aber schliesslich im Nationalrat mit 87 zu 104 Stimmen. Den Ausschlag
gaben wiederum die Abgeordneten der Grünliberalen Partei, die sich letztlich
geschlossen gegen die Bonussteuer aussprachen. Der Bundesrat setzte die mit
Spannung erwartete Abstimmung über die Abzocker-Initiative auf den 3. März 2013
an. 23

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Parteiensystem

Ende 2011 hatte das Antikorruptionsorgan des Europarates, die Greco (Groupe d’Etats
contre la Corruption), bei der die Schweiz seit 2006 Mitglied ist, einen Bericht
vorgelegt, der zum Schluss kommt, dass die Schweiz gegen die Empfehlungen aus dem
Jahr 2003 hinsichtlich Transparenz bei der Parteienfinanzierung verstosse. Der
Bundesrat bekam bis Ende April 2013 Zeit, auf die im Bericht gemachten Empfehlungen
(Transparenzvorschriften für Parteienfinanzierung und für die Finanzierung von
Abstimmungskampagnen) zu reagieren. Mitte Jahr beschloss die Regierung mit der
Greco das Gespräch zu suchen, bevor weitere Schritte unternommen würden. Aufgrund
der zunehmenden Kritik am intransparenten Spendensystem – die Greco sprach von
schweizerischer Diskretion, die der Korruption nahe komme – nahmen sich einige
Unternehmen vor, von sich aus Transparenz zu schaffen. So gab etwa die Raiffeisenbank
bekannt, allen Parteien abhängig von der Anzahl derer nationalen Mandate Geld zu
spenden. Pro Jahr werde pro Ständerat 2'674 und pro Nationalrat 615 Franken
gespendet. Die Spendensumme der Genossenschaftsbank belief sich also auf 246 000
CHF. Neben der Raiffeisenbank machte auch die Versicherungsgesellschaft Mobiliar
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ihre jährliche Parteispende von 10'000 CHF pro Bundesratspartei publik. Anfang März
gab die Crédit Suisse ihre Spendensumme von 1 Mio. CHF bekannt, die sie auf alle
Parteien verteilen wolle. Und schliesslich gab auch die UBS zu Protokoll, die politischen
Parteien mit einer Mio. CHF zu unterstützen. Sie machte ihre Spende allerdings von
einem Bekenntnis zur Marktwirtschaft abhängig. Die Bankenspenden brachten vor allem
die SP und die Grünen in ein Dilemma. Parlamentarischen Vorstössen für mehr
Transparenz in der Parteienfinanzierung war hingegen weiterhin kein Erfolg
beschieden. So wurde eine parlamentarische Initiative der SP zum Thema im
Nationalrat abgelehnt. Die geforderte Einrichtung einer Meldestelle sei zu bürokratisch
und die Regelungen für die Offenlegung von Parteiausgaben wären einfach zu umgehen.
Eine Motion Chopard-Acklin (sp, AG) (11.3116), die ebenfalls für mehr Transparenz in der
Parteienfinanzierung plädierte, wurde abgeschrieben. Im Berichtsjahr noch nicht
behandelt wurden eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
sowie eine parlamentarische Initiative (12.499) Minder (parteilos, SH). Beide zielen auf
eine Regelung der Parteispenden von Unternehmen bzw. börsenkotierten
Gesellschaften ab. 24

Thomas Minder (parteilos, SH) begründete seine in einer parlamentarischen Initiative
vorgebrachte Forderung nach der Offenlegung von Zuwendungen an politische Akteure
mit dem Umstand, dass börsenkotierte Aktiengesellschaften mitunter sechs- bis
siebenstellige Beträge pro Jahr an Parteien spenden würden. Die Aktionäre hätten aber
keine detaillierte Kenntnis, welche Parteien wie viele Mittel erhielten. Minder forderte
deshalb, dass börsenkotierte Unternehmen im Geschäftsbericht die Gesamtsumme der
Zuwendungen an politische Akteure angeben und bei Beträgen über CHF 10'000 auch
den Namen der Empfänger auflisten müssen. Gesellschaften der öffentlichen Hand
sollten zudem in der Jahresrechnung darlegen, welche Zuwendungen an welche
politischen Akteure gemacht wurden. Während sich die ständerätliche Kommission für
Rechtsfragen (RK-SR) bereits im Mai für Folge geben ausgesprochen hatte, sprach sich
die RK-NR im Januar 2014 knapp mit 10 zu 9 Stimmen bei 5 Enthaltungen gegen das
Begehren aus. Die RK-SR machte geltend, dass gegenüber Aktionären Transparenz
herrschen müsse und dass dadurch als willkommener, indirekter Nebeneffekt auch der
Transparenz hinsichtlich Parteienfinanzierung Vorschub geleistet würde. Die
Kommission zitierte eine Forderung der Stiftung Ethos, die in einer Studie aufgezeigt
hatte, dass lediglich eine Minderheit der im SMI-Index figurierenden Unternehmen
transparent machten, ob und an wen sie Spendengelder bezahlten. Auch Ethos
empfehle eine transparente Kommunikation, argumentierte die RK-SR. Die 26-stimmige
Ratsmehrheit versenkte das Begehren jedoch gegen 12 Stimmen. In der Debatte wurden
vor allem Zweifel an der Praktikabilität des Anliegens geäussert. Zudem würden sich die
Aktionäre selber wehren, wenn Transparenz tatsächlich ein Bedürfnis sei. 25
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Im Januar 2014 hatte die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates (RK-NR)
Handlungsbedarf hinsichtlich mehr Transparenz bei Zuwendungen an Parteien oder
politische Einzelakteure von jenen Unternehmen geortet, die grösstenteils von der
öffentlichen Hand bestimmt werden. Die Kommission betonte – bezugnehmend auf
eine parlamentarische Initiative Thomas Minder (parteilos, SH) –, dass es einen
Unterschied mache, ob ein privates, börsenkotiertes Unternehmen für Politik Geld
spendet oder ob öffentliche Mittel als Zuwendungen verwendet werden. Für von der
öffentlichen Hand beherrschte Unternehmen müsse deshalb eine Offenlegungspflicht
herrschen. Eine Kommissionsminderheit und die ständerätliche Schwesterkommission
lehnten das Begehren ab: Es stelle erstens einen Eingriff in die gesetzgeberische
Zuständigkeit der Kantone und Gemeinden dar, weil auch diese an Unternehmen
beteiligt sind. Zweitens könne man im Rahmen einer echten Offenlegung der
Parteienfinanzierung die privaten Unternehmen nicht von einer Transparenzpflicht
ausnehmen. Eine knappe Ratsmehrheit, bestehend aus den geschlossenen FDP- und
BDP-Fraktionen, vier Fünfteln der SVP-Fraktion und der Hälfte der CVP, entschied sich
mit 92 zu 86 Stimmen gegen Folge geben, womit das Anliegen versenkt war. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
MARC BÜHLMANN

1) AB SR, 2018, S. 771  ff.; Bericht WBK-SR vom 21.6.18; NZZ, TA, 27.9.18
2) Pa.Iv. 11.491 (gesamthafte Wahl): Bericht der SPK-S vom 3.4.12; Pa.Iv. 11.495 (zeitversetzte Wahl): Bericht der SPK-S vom
2.4.12; SGT, 4.4. und 7.4.12; NZZ, 25.4.12.
3) AB SR, 2013, S. 89 f.; AZ, 7.3.13
4) Medienmitteilung SPK-SR vom 12.10.18
5) Pa.Iv. 11.468: AB SR, 2011, S. 1297 ff.; WW, 15.12.11; TA, 23.12.11.
6) Pa.Iv. 11.448 (Berberat): AB SR, 2012, S. 235 ff.; Pa.Iv. 12.401 (Minder); AB SR, 2012, S. 836 ff.; Mo. 11.4029: AB NR, 2012, S.
536; AB SR, 2012, S. 971 ff.; Medienmitteilung BR vom 30.11.12; NZZ, 31.1.12; SGT und NLZ, 10.3.12; SGT, 1.5.12; TA, 21.9.12;

01.01.89 - 01.01.19 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Presse vom 25.9.12; NZZSO, 28.10.12; NZZ, 28.11.12.
7) AB NR, 2018, S. 35; Medienmitteilung SPK-SR vom 19.1.18
8) Medienmitteilung SPK-N vom 15.1.16; Medienmitteilung SPK-S vom 16.10.2015
9) AB SR, 2017, S. 574 ff.; Bericht SPK-SR vom 20.6.2017; Blick, NZZ, SGT, TA, 13.9.17; AZ, SGT, 14.9.17
10) AB SR, 2018, S. 35; Bericht SPK-S vom 18.1.18
11) AB SR, 2018, S. 25 ff.; NZZ, 28.2.18
12) Pa.Iv. 10.505: AB SR, 2012, S. 41 ff.
13) AB SR, 2015, S. 289 ff.; Entwurf RK-S vom 15.1.15; NZZ, 20.3.15
14) AB NR, 2017, S. 78 ff.; AB SR, 2017, S. 4 f.; BBl, 2017, S. 1673 f.; BZ, NZZ, 2.3.17; NZZ, 21.3.17
15) Pa.Iv. 10.469: AB NR, 2012, S. 58 f.; Mo. 12.3963: AB SR, 2012, S. 954 ff.
16) Mo. 12.3712: AB SR, 2012, S. 953 ff.; SN, 12.9.12; NZZ, 27.11.12.
17) Medienmitteilung SPK-N vom 15.1.16
18) Pa.Iv. 13.431: Bericht der SPK-SR vom 11.11.13.
19) AB SR, 2014, S. 369 f. ; Pa.Iv. 13.431
20) AB SR, 2015, S. 1134 ff.; Bericht SPK-S vom 16.10.2015
21) 18.436 Pa.Iv. Minder; Medienmitteilung SPK-SR vom 12.10.18; NZZ, 18.8.18
22) AB NR, 2007, S. 2033 ff.; NZZ, 28.3.07; SoZ, 25.3.07.
23) AB SR, 2012, S. 61ff.; AB NR, 2012, S. 226ff.; AB NR, 2012, S. 229ff.; AB SR, 2012, S. 343ff.; NZZ, 3.12.12.
24) GRECO (2011). Third Evaluation Round; Evaluation Report on Switzerland on Incriminations.pdf; NZZ, 14. und 15.2.12; 24h,
5.3.12; WW, 15.3.12; 24h, 24.3.12; TA, 26.4.12; NZZ, 23.6.12.; Pa.Iv 10.501: AB NR, 2012, S. 208 ff; Mo. 11.3116 (Chopard-Acklin);
Pa.Iv 12.488 (Leutenegger Oberholzer); Pa.Iv. 12.499 (Minder); 
25) AB SR, 2014, S. 488 ff.; Kommissionsbericht_RK-S; LT, 11.6.14
26) AB NR, 2014, S. 2308 ff.; Kommissionsbericht RK-N

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.89 - 01.01.19 12


